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— Grundrichtung der weiteren Gestaltung und Anwendung
des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts in der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft;

— Rückfallkriminalität und Schlußfolgerungen für die Ver
wirklichung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit;

— gesellschaftliche Wirksamkeit des Strafverfahrens.
Bewährt hat sich, daß auch das Oberste Gericht einzelne

Forschungsaufgaben bis zur Umsetzung gewonnener Erkennt
nisse in die Praxis unterstützt. Dadurch werden neben dem 
praktischen Erfahrungsaustausch bereits im Prozeß der Er
arbeitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse bisherige 
Standpunkte und Auffassungen überdacht und neuen Lösun
gen zugeführt, die sowohl für die Rechtsanwendung als auch 
für die Gesetzgebung relevant sind.

Die Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaft und an
deren Wissenschaftsbereichen ist mit der langfristigen Vor
bereitung vor allem von Plenartagungen des Obersten Ge
richts eng verbunden. Das betraf z. B. die Erhöhung der 
Wirksamkeit der gerichtlichen Hauptverhandlung erster In
stanz, die Sicherung des Schutzes der Bürger vor Körper
verletzungen und rowdyhaften Handlungen, die Zurückdrän- 
gung von Bränden und Havarien in der Volkswirtschaft so
wie den Schutz des sozialistischen Eigentums, die Erhöhung 
der Verantwortung der Rechtsmittelgerichte, die Unterstüt
zung der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte, die An
wendung der Strafen ohne Freiheitsentzug, die Unterstützung 
des Verkehrssicherheitsprogramms der DDR und die gericht
liche Beweisaufnahme.

Als positiv hat sich erwiesen, praktische Erfahrungen und 
Problemstellungen des Obersten Gerichts unmittelbar sowohl 
vor Rechtswissenschaftlern als auch vor Studenten darzulegen. 
Bewährt hat sich, daß Richter des Obersten Gerichts die Er
arbeitung von Diplomarbeiten und Dissertationen als Praxis
partner unterstützen, gemeinsam mit Strafrechtswissenschaft
lern Publikationen vorbereiten und auch an der Aus- und 
Weiterbildung von forensisch-psychiatrischen Gutachtern mit- 
wirken. Wissenschaftliche Publikationen zu Schwerpunkten 
der Strafrechtsprechung werden in den OG-Informationen 
ausgewertet

Damit sind aber die Möglichkeiten einer fruchtbaren Zu
sammenarbeit noch nicht erschöpft. So sollten z. B. Themen 
für Dissertationen und Diplomarbeiten entsprechend praxis
bezogenen Bedürfnissen zielgerichteter ausgewählt und deren 
Ergebnisse umfassender genutzt werden. Noch nicht ausge
schöpft wurde von der Strafrechtswissenschaft die für For
schung und Lehre gleichermaßen erkenntnisreiche Rechts
satzkartei und Dokumentensammlung des Obersten Gerichts.

Es hat sich als richtig erwiesen, der interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftsbereichen stete Aufmerk
samkeit zu widmen. So entstanden im Zusammenwirken mit 
forensischen Psychiatern und Psychologen, Medizinern, Päd
agogen sowie mit Wissenschaftlern aus dem verkehrsmedi
zinischen Bereich wichtige Leitungsdokumente des Obersten 
Gerichts. Das unterstreicht die von K. H a g e r  betonte Not
wendigkeit des komplexen, interdisziplinären Herangehens 
an die Lösung der Probleme.8 Wir sehen darin Möglichkeiten 
für eine weitere qualifizierte Gestaltung der Zusammenarbeit 
zur Vertiefung bzw. Erweiterung der wissenschaftlichen 
Grundlagen der Strafrechtsprechung.

Zielvorstellungen weiterer Zusammenarbeit

Der kontinuierliche Ausbau der Zusammenarbeit von Rechts
wissenschaft und Rechtspraxis ist vor allem darauf gerichtet, 
praxiswirksame Schlußfolgerungen und Orientierungen in 
hoher Qualität zu erarbeiten. Es zeichnet sich für die Straf
rechtsprechung und deren Leitung zunehmend das Bedürfnis 
ab, fundierte Aussagen zu erhalten sowohl über kurzfristige 
als auch über langfristige Entwicklungen und Wirkungsbe
dingungen, die mit Lösungsvorschlägen verbunden sind. Das 
betrifft z. B. Probleme eines wirksamen Beitrags der Ge
richte im Kampf gegen Havarien, Brände, Störungen der 
Produktion, Mißwirtschaft, Vergeudung und Entwendung so
zialistischen Eigentums sowie andere kriminelle Handlun
gen, die Schäden und Verluste am Volksvermögen verursa
chen. Hierzu zählen auch der zunehmende Schutz der Schlüs
seltechnologien im Bereich der Volkswirtschaft und Probleme 
des strafrechtlich relevanten Risikos.

Von großer Bedeutung sind u. a. Analysen der Rechtsver
wirklichung, wie sie z. B. gegenwärtig von der Sektion Rechts
wissenschaft der Humboldt-Universität Berlin im Zusam
menhang mit Rechtsverletzungen Jugendlicher bzw. von der 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR zur 
Rückfallkriminalität erarbeitet werden. Sie widerspiegeln

Ehrendoktorwürde 
für Dr. Klaus Sorgenicht

Der Wissenschaftliche Rat der Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR verlieh am 9. September 1988 Dr. Klaus 
Sorgenicht, Mitglied des Staatsrates und Leiter der Abteilung 
Staats- und Rechtsfragen des Zentralkomitees der SED, die Würde 
eines Ehrendoktors. Die Ehrung mit dem akademischen Grad eines 
doctor rerum politicarum honoris causa (Dr. rer. pol. h. c.) erfolgte 
in Würdigung der großen Verdienste, die Klaus Sorgenicht in den 
zurückliegenden vier Jahrzehnten bei der Schaffung wissenschaft
licher Grundlagen für die Entwicklung der sozialistischen Staats
und Rechtsordnung in der DDR aufzuweisen hat

In seiner Laudatio auf den Ehrendoktor ging der Rektor und 
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Rates, Prof. Dr. sc. Horst 
Steeger, auf die vielfachen wissenschaftlichen Arbeiten und die 
umfangreiche staatspolitische und staatsorganisatorische Tätig
keit Klaus Sorgenichts ein. Er charakterisierte ihn als Staats
wissenschaftler und Parteiarbeiter, der mit zu den Baumeistern der 
sozialistischen Staats- und Rechtsordnung in der DDR zählt. Be
sondere Wertschätzung fanden die Beiträge des Ehrendoktors zur 
steten Vervollkommnung der staatlichen Leitung sowie der Ent
faltung der sozialistischen Demokratie in den einzelnen Etappen 
der sozialistischen Revolution. Prof. Dr. Steeger verwies auf die 
Arbeiten Sorgenichts zur politischen Macht und zur ständigen Aus
prägung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei. Hervorgehoben wurde sein langjähriger 
und differenziert gestalteter Beitrag zur Entwicklung der örtlichen 
Organe der sozialistischen Staatsmacht und einer leistungsorientier
ten, bürgernahen sozialistischen Kommunalpolitik.

Große Verdienste hat Klaus Sorgenicht beim Ausbau der sozia
listischen Rechtsordnung. In der Laudatio wurde dieser Teil seines 
schöpferischen Wirkens als ein ständiges Ringen um die Verwirk
lichung der untrennbaren Einheit zwischen der politischen Macht 
der Arbeiterklasse und dem sozialistischen Recht, zwischen der 
Entfaltung der sozialistischen Demokratie und der konsequenten 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit charakterisiert. Eine 
ebensolche Anerkennung fand der große Einfluß auf und die stete 
Sorge für eine umfassende und wirksame Rechtspropaganda und 
Rechtserziehung. Hierbei wurde zugleich der verdienstvolle Beitrag 
Klaus Sorgenichts zur Aus- und Weiterbildung und zur Qualifizie
rung der Staatsfunktionäre und Juristen hervorgehoben.

Im Anschluß an die Verleihung der Ehrendoktorwürde hielt 
Dr. Dr. h. c. Klaus Sorgenicht vor dem Lehrkörper und vor Studen
ten der Akademie einen Vortrag zum Thema „Die Volksvertretun
gen in der DDR — Entwicklung, Erfahrungen, Perspektiven“.

die sich vollziehenden gesellschaftlichen Prozesse auf spezi
fischen Gebieten und versetzen in die Lage, neue Fragestel
lungen zu erkennen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Einer weiteren wissenschaftlichen Vertiefung bedürfen 
auch Fragen der Kausalität bei Fahrlässigkeitsdelikten, der 
Schuld (z. B. zum natürlichen Verhaltensentschluß und zur 
Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit) und der 
Wertigkeit von Strafzumessungskriterien. Von besonderer 
Aktualität sind auch jene Fragen, die mit der Entwicklung 
junger Menschen beim Hineinwachsen in ihre gesellschaftliche 
Verantwortung Zusammenhängen und mit dem Begriff „ent
wicklungsbedingte Besonderheiten“ (§65 Abs. 3 StGB) sowie 
den sich eventuell daraus ergebenden strafrechtlichen Kon
sequenzen erfaßt werden. Das sind u. E. wichtige Ansatz
punkte für weitere interdisziplinäre Forschungen.

In Fortsetzung bewährter guter Zusammenarbeit erhoffen 
sich die Gerichte eine weitere Unterstützung von den Berei
chen der forensischen Psychiatrie und Psychologie für die 
Qualifizierung der Rechtsprechung. So sind z. B. vertiefend 
die Fragen zu klären, die mit den anteiligen Auswirkungen 
von Alkohol auf die Entscheidungsfähigkeit im Verhältnis zu 
den anderen Beeinträchtigungsfaktoren wie dem Affekt, 
Schwachsinn oder den schwerwiegend abnormen Entwicklun
gen Zusammenhängen. Das sind für die Schuldbewertung 
wichtige Fragestellungen.

*

Die enge Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaft und 
mit anderen Wissenschaftsbereichen war stets ein wichtiges 
Anliegen des Obersten Gerichts. Sie ist für die Erfüllung der 
Aufgaben der Rechtsprechung und ihrer Leitung unabding
bar. Daher werden auch künftig alle dieser Zielstellung ent
sprechenden Initiativen gefördert und unterstützt.

8 Vgl. K. Hager, Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche — Triebkräfte 
und Werte des Sozialismus, Rede auf der Gesellschaftswissen
schaftlichen Konferenz des Zentralkomitees der SED, Berlin 1983, 
S. 76.


